
Die polilisch-operalive Bedeutung der Arbeit des 
Ministeriums für Staatssicherheit mit inoffiziellen Mitarbeitern 

in der Deutschen Demokratischen Republik

Die Tätigkeit der • Sicherheitsorgane der Deutschen Demokratischen Republik 
dient — wie es im Gesetz über die Errichtung des M inisteriums fü r Staatssicher
heit vom 8. Februar 1950 heißt — der G ewährleistung der Sicherheit in der 
Deutschen Demokratischen Republik; sie dient der weiteren Festigung unseres 
A rbeiter-und-B auern-Staates und sichert die friedliche Entwicklung des soziali
stischen Aufbaus.
Die politisch-operative A rbeit der Organe der Staatssicherheit un terstü tz t den 
Kampf unseres Volkes um  E rhaltung des Friedens; sie dient der Bekäm pfung 
des kalten Krieges und aller V orbereitungen zu einem neuen W eltkrieg. '
Die Tätigkeit der Organe des M inisterium s fü r Staatssicherheit träg t som it auch 
zur Festigung des gesam ten sozialistischen Lagers bei.
Das Ministerium fü r S taatssicherheit leistet diese politisch-operative A rbeit auf 
der Grundlage der von P artei und Regierung gefaßten Beschlüsse und der vom 
Volke gegebenen Gesetze. Das M inisterium  fü r Staatssicherheit ist beauftragt, 
alle Versuche, den Sieg des Sozialismus aufzuhalten oder zu verhindern, — m it 
welchen M itteln und M ethoden es auch sei — vorbeugend und im Keime zu 
ersticken.
Zur Verwirklichung dieses A uftrages der Partei und Regierung haben die Or
gane des M inisteriums fü r Staatssicherheit folgende Aufgaben zu lösen:
1. Sicherung der Deutschen Demokratischen Republik vor den Anschlägen der 

Geheimdienste, A gentenzentralen und anderer Zentren, Dienststellen und 
Konzerne der kapitalistischen Staaten.
A ufklärung und Unschädlichmachung ihrer A genturen und Aufdeckung und 
Liquidierung der U ntergrundbew egung, auch einzelner Personen und ver
brecherischer Elemente, die auch ohne Verbindung und A uftrag auf Grund 
ihrer feindlichen Einstellung zum A rbeiter-und-B auern-S taat tätig  sind.

2. Systematische Absicherung aller bedeutenden Objekte in der Deutschen De
mokratischen Republik gegen die Anschläge des’Feindes.

3. Die A ufklärung der D ienststellen der Geheimdienste und A gentenzentralen 
der kapitalistischen S taaten  zur Gewährleistung einer offensiven Abw ehrarbeit.

4. Umfassende A ufklärung der P läne und Absichten des Gegners gegen die 
Deutsche Demokratische Republik und gegen das sozialistische Lager.

5. Umfassende Inform ierung der Partei und Regierung über auftretende und 
bestehende Mängel und Fehler au f allen Gebieten unseres gesellschaftlichen 
Lebens, die sich fü r die sozialistische Entwicklung hem m end und schädigend 
auswirken und vom Feind fü r seine verbrecherischen Ziele ausgenützt werden 
können.

Die Lösung dieser A ufgaben erfo rdert die V erhinderung und Bekäm pfung jeg
licher konspirativen Tätigkeit der Feinde des Sozialismus und des Friedens — 
sei es Spionage, Schädlingstätigkeit, Diversion oder Sabotage oder die Bildung 
von U ntergrundgruppen — kurz die Bekäm pfung aller Verbrechen, wie sie im 
Strafrechtsergänzungsgesetz der Deutschen Demokratischen Republik und ih rer 
Verfassung begründet sind. Dazu gehört auch die Bekäm pfung der ideologischen 
Diversion (Politik der Aufweichung und Zersetzung) und der Republikflucht als 
der z. Zt. vorherrschenden M ethoden des Feindes.
Zur Organisierung der staatsfeindlichen Tätigkeit gegen die Deutsche D em okra
tische Republik und die anderen sozialistischen S taaten besteht in W estdeutsch
land und W estberlin eine Vielzahl von Dienststellen der Geheim dienste sowie 
Agentenzentralen der verschiedensten kapitalistischen Staaten. S tändig werden


